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TOP: 36. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Schmallenberg 

Änderung von "Dorfgebiet" und "Fläche für die Landwirtschaft" in (betriebsge-
bundene) "Gewerbliche Baufläche", Ortsteil Felbecke 
(im Parallelverfahren gem. § 8 Abs. 3 BauGB zur Aufstellung des Bebauungs-
planes Nr. 168 "Gewerbefläche Vogt") 
- Prüfung und Auswertung der Offenlage gem. § 3 Abs. 2 BauGB 
- Feststellungsbeschluss gem. § 6 Abs. 6 BauGB 

  

 Produktgruppe: 51.01 Räumliche Planung und Entwicklung 
 
 
1. Beschlussvorschlag: 
 
Der Technische Ausschuss schlägt der Stadtvertretung Schmallenberg folgende Beschluss-
fassung vor: 
 
Die Stadtvertretung Schmallenberg stimmt den Abwägungs- und Beschlussvorschlägen der 
Verwaltungsvorlage X/154 zu und bestätigt ferner ihre am 15.12.2020 gefassten Abwä-
gungsbeschlüsse zu den Stellungnahmen aus den frühzeitigen Beteiligungsverfahren. 
Für die 36. Änderung des Flächennutzungsplanes, Ortsteil Felbecke, wird in der gem. § 3 
Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegten Fassung der Feststellungsbeschluss gem. § 6 Abs. 6 
BauGB gefasst, die zugehörige Begründung mit der gem. vorstehender Abwägungs- und 
Beschlussfassung redaktionellen Ergänzung sowie die Zusammenfassende Erklärung gem. 
§ 6 Abs. 5 BauGB werden beschlossen. 
 
2. Sachverhalt und Begründung: 
 
Über das vorliegende Planungsvorhaben im Ortsteil Felbecke wurden die politischen Gremi-
en im Rahmen des am 21.02.2019 ergangenen verfahrenseinleitenden Aufstellungsbe-
schlusses zur 36. FNP-Änderung, die im Parallelverfahren gem. § 8 Abs. 3 BauGB zur Auf-
stellung des Bebauungsplanes Nr. 168 „Gewerbefläche Vogt“ durchgeführt wird, sowie der 
Prüfung und Auswertung der frühzeitigen Beteiligungsverfahren gem. BauGB umfassend 

 

 

gesehen: I III 
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informiert. Zum dezidierten Sachverhalt und dem bisherigen Verfahrensgang wird daher an 
dieser Stelle auf die Ausführungen in den betreffenden Verwaltungsvorlagen verwiesen: 
 

- IX/1212 v. 28.01.2019    (Aufstellungsbeschluss v. 21.02.2019)  
- X/30 v. 13.11.2020     (Offenlagebeschluss v. 15.12.2020).  

 
Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung mit der Möglichkeit zur Stellungnahme gem. § 3 
Abs. 1 BauGB erfolgte auf Grundlage der Planvorentwurfsfassung der 36. FNP-Änderung im 
Zeitraum vom 18.11.2019 bis einschl. 20.12.2019 im Rahmen eines öffentlichen Aushanges 
der Unterlagen im Rathaus der Stadt.  
Die frühzeitige Unterrichtung der nach verwaltungsseitiger Vorprüfung möglicherweise be-
rührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange (TöB) gem. den §§ 2 Abs. 2 
(Nachbargemeinden = keine Betroffenheit erkennbar) und 4 Abs. 1 BauGB erfolgte mit 
Schreiben vom 13.11.2019. 
Ferner wurden sie zur Äußerung im Hinblick auf den erforderlichen Umfang und Detaillie-
rungsgrad der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 aufgefordert sowie auf die künftige Mitwirkung 
im Sinne von § 4 Abs. 3 BauGB hingewiesen, um die ordnungsgemäße Überwachung der 
etwaigen späteren Umweltauswirkungen der Planung gem. § 4c BauGB im Rahmen ihrer 
Obliegenheiten zu unterstützen.  
Die öffentliche Bekanntmachung der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 Abs. 1 
BauGB im o.a. Zeitraum erfolgte am 12.11.2019. 
 
Nach Prüfung und Auswertung der frühzeitigen Beteiligungsverfahren und Fassung des Of-
fenlagebeschlusses durch die Stadtvertretung am 15.12.2020 lag die Entwurfsfassung der 
36. FNP-Änderung mit Begründung gem. § 3 Abs. 2 BauGB für die Dauer eines Monats, und 
zwar in der Zeit vom 28.12.2020 bis einschl. 01.02.2021, im Rathaus der Stadt zu jeder-
manns Einsicht öffentlich aus. Die entsprechende Bekanntmachung erfolgte am 21.12.2020. 
Die Nachbargemeinden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden – soweit nach 
verwaltungsseitiger Vorprüfung Betroffenheit gegeben bzw. zu erwarten war – mit Schreiben 
vom 17.12.2020 von der Offenlage benachrichtigt und gem. § 4a Abs. 2 BauGB zur Stel-
lungnahme gem. § 4 Abs. 2 BauGB aufgefordert.  
 
Parallel dazu erfolgte die Vorlage der Planentwurfsfassung der 36. FNP-Änderung bei der 
Bezirksregierung Arnsberg gem. § 34 Abs. 5 Landesplanungsgesetz NW mit Schreiben vom 
17.12.2020. 
 
Die öffentlich ausgelegte Entwurfsfassung der 36. FNP-Änderung, bestehend aus der 
Planzeichnung und der Begründung, ist dieser VwVorlage als Anlage 1 bzw. 2 beigefügt.  
Alle vg. Unterlagen können auch im Ratsinformationssystem eingesehen werden.  
 
Über die im Zuge der Offenlage eingegangenen, abwägungserheblichen Stellungnahmen ist 
nachfolgend zu entscheiden.  
 
Abwägungsrelevante private Stellungnahmen im Rahmen der öffentlichen Auslegung 
gem. § 3 Abs. 2 BauGB:  
 
Im Rahmen der Öffentlichen Auslegung wurden keine privaten Stellungnahmen abge-
geben.  

 
Hinweis zur nachfolgenden Abwägung:  
 
Textteile in „Rot“ in der rechten Spalte („Abwägungs- und Beschlussvorschlag“) wei-
sen entweder auf beschlussabhängige Handlungsnotwendigkeiten bei den Planungs-
unterlagen hin und/oder erläutern die etwaigen verfahrensrechtlichen Konsequenzen. 
 



 3 

Abwägungsrelevante Stellungnahmen von Behörden oder sonstigen Trägern öffentli-
cher Belange im Rahmen der öffentlichen Auslegung gem. § 3 Abs. 2 i.V.m. § 4 Abs. 2 
BauGB: 
 

Anregungen und Hinweise: Abwägungs- und Beschlussvorschlag: 

 
1.) 
Amprion GmbH 
Robert-Schuhmann-Straße 7 
44263 Dortmund 
Stellungnahme v. 05.01.2021 
Az. 148273 
(Hinweis der Verwaltung: identisch zur 
Stellungnahme v. 20.11.2019) 
_________________________________ 
 
Im Planbereich der o.a. Maßnahme ver-
laufen keine Höchstspannungsleitungen 
unseres Unternehmens. 
Planungen von Höchstspannungsleitun-
gen liegen aus heutiger Sicht nicht vor. 
Wir gehen davon aus, dass bezüglich wei-
terer Versorgungsleitungen die zuständi-
gen Unternehmen beteiligt haben. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 

 
2.) 
Vodafone NRW GmbH 
Postfach 10 20 28 
34020 Kassel 
Stellungnahme v. 05.01.2021 
Az. EG-19336 
(Hinweis der Verwaltung: identisch zur 
Stellungnahme v. 17.12.2019) 
_________________________________ 
 
Gegen die o. a. Planung haben wir keine 
Einwände. Eigene Arbeiten oder Mitverle-
gungen sind nicht geplant. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 

 
3.) 
Landwirtschaftskammer NRW 
Frau Stratmann 
Dünnefeldweg 13 
59872 Meschede 
Stellungnahme v. 06.01.2021 
(Hinweis der Verwaltung: identisch zur 
Stellungnahme v. 17.12.2019) 
_________________________________ 
 
Aus landschaftlicher Sicht bestehen keine 
Grundsätzlichen Bedenken gegen die o.g. 
Änderung des Flächennutzungsplanes 
und Aufstellung des o.g. Bebauungspla-
nes. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme und Beachtung 
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Anregungen und Hinweise: Abwägungs- und Beschlussvorschlag: 

Ich weise jedoch darauf hin, dass der Ort 
Felbecke in einem intensiv landwirtschaft-
lich benutzten Bereich mit einem hohen 
Flächenbedarf der ortsansässigen land-
wirtschaftlichen Betriebe liegt. Daher soll-
ten die im weiteren Planverfahren festzu-
legenden Kompensationsmaßnahmen so 
gestaltet werden, dass keine zusätzlichen 
Flächen für die landwirtschaftliche Nut-
zung verloren gehen. 
 

 
4.) 
LWL – Archäologie für Westfalen 
Außenstelle Olpe 
In der Wüste 4  
57462 Olpe 
Stellungnahme v. 08.01.2021 
Az. 107rö21.eml 
(Hinweis der Verwaltung: identisch zur 
Stellungnahme v. 18.11.2019) 
_________________________________ 
 
Wir verweisen auf den im Bebauungsplan 
genannten Punkt „3. Denkmalschutz“. 
Ansonsten bestehen unsererseits keine 
Bedenken. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 

 
5.) 
Ruhrverband 
Böddinghauser Weg 55 
58840 Plettenberg 
Stellungnahme v. 08.01.2021 
_________________________________ 
 
Gegen den Bebauungsplan Nr. 168 „Ge-
werbefläche Vogt“ und die 36. Änderung 
des Flächennutzungsplanes bestehen 
unse-rerseits aus abwassertechnischer 
Sicht keine Anregungen oder Einwende. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 

 
6.) 
Stadtverwaltung Schmallenberg 
Amt 32.1 – Ordnungsamt  
Stellungnahme v. 08.01.2021 
_________________________________ 
 
Die in meiner Stellungnahme vom 
19.12.2019 zur frühzeitigen Unterrichtung 
gem. § 4(1) BauGB sowie frühzeitigen 
Beteiligung der berührten Behörden und 
Träger öffentlicher Belange gem. § 4 (2) 
BauGB; frühzeitige Beteiligung der berühr-

 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
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Anregungen und Hinweise: Abwägungs- und Beschlussvorschlag: 

ten Nachbargemeinden gem. §2 (2) 
BauGB aufgeführten Ausführungen zum 
Thema Löschwasserversorgung sind in 
der Begründung zum Verfahren eingear-
beitet und berücksichtigt worden. 
Weitere Anregungen, Hinweise oder Be-
denken werden nicht vorgetragen. 
 

 
7.) 
Hochsauerlandkreis 
4 – Bauleitplanung 
Am Rothaarsteig 1 
59929 Brilon 
Stellungnahme v. 25.01.2021 
Az. TOP 99/2020 
_________________________________ 
 
…nachstehend die Stellungnahmen / Hin-
weise der tangierten Fachdienste: 
 
FD 34 – Abfallwirtschaft und Boden-
schutz 
Frau Knipschild (0291/94-1663) 
 
Hinweis zum Textteil Begründung Punkt 
8.5 Abfallentsorgung: 
… Kompostieranlage in Brilon (Betreiber 
Fa. Lobbe Entsorgung GmbH) zugeführt. 
 
FD 41 - Bauaufsicht, Wohnen, Immissi-
onsschutz 
SG 41/3 - Immissionsschutz 

Frau Schütte (02961/94-3263) 
 
Bezüglich der im Standortumfeld der Fa. 
Vogt GmbH & Co. KG. vorhandenen im-
missionsempfindlichen Wohnnutzgen 
wurde die Lärmverträglichkeit im Hinblick 
auf die geplante Erweiterung gutachterlich 
überprüft. Der vom Ing.-Büro Dräger Akus-
tik erstellte Schalltechnische Bericht Nr. 
20-32 vom 01.07.2020 ist nachvollziehbar 
und plausibel. 
Danach werden unter Berücksichtigung 
verschiedener Randbedingungen des Pla-
nentwurfs die anzusetzenden Richtwerte 
an allen betrachteten Immissionsorten 
deutlich unterschritten. Insofern bestehen 
gegen die Planungen keine grundsätzli-
chen Bedenken. 
Die Untere Umweltschutzbehörde / Im-
missionsschutz behält sich vor, im Rah-
men des noch erforderlichen konkreten 
Baugenehmigungsverfahrens Forderun-
gen zur Emissionsbeschränkung bzw. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird berücksichtigt. 
Die Begründung zum Bebauungsplan und 
Flächennutzungsplan erfährt eine ent-
sprechende redaktionelle Korrektur. 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
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Anregungen und Hinweise: Abwägungs- und Beschlussvorschlag: 

immissionsschutzregelnde Maßnahmen 
vorzutragen. 
 

10.) 
Bezirksregierung Arnsberg 
Dezernat 32 - Regionalentwicklung 
Postfach 
59817 Arnsberg 
Stellungnahme v. 20.01.2021 
Az. 32.02.01.01-07.10-F36.Ä 
_________________________________ 
 
Es bestehen keine landesplanerischen 
Bedenken gemäß § 34 Abs. 5 LPIG. 
Ergänzend empfehle ich, die Planunterla-
gen insbesondere um eine Auseinander-
setzung mit Ziel 2-4 LEP anzureichern. 
 
Hinweis für das weitere Verfahren 

Eine Prüfung der Planung in Bezug auf die 
Grundsätze der Raumordnung erfolgte 
nicht. 
 
Wird der Entwurf des Bauleitplans nach 
dem Verfahren nach § 3 Abs. 2 oder § 4 
Abs. 2 geändert. So ist die Planungsab-
sicht der Regionalplanungsbehörde erneut 
gem. § 34 Abs. 5 LPlG vorzulegen. 
 
Ich weise darauf hin, dass die oben ge-
troffene rechtliche Bewertung durch die 
Regionalplanungsbehörde sich lediglich 
auf die Änderung des Flächennutzungs-
planes bezieht. Für daraus entwickelte 
verbindliche Bauleitpläne ist durch die 
Kommune gemäß § 1 Abs. 4 BauGB im 
Rahmen ihrer Planungshoheit eine dauer-
hafte materielle Konkordanz mit den Zie-
len der Raumordnung zu gewährleisten. 
Die Hinweise der Höheren Verwaltungs-
behörde (Dezernat 35 der BR Arnsberg) 
im Hinblick auf das nachfolgende Geneh-
migungsverfahren gemäß § 6 BauGB ent-
nehmen Sie bitte der Anlage. 
 
Anlage zur Stellungnahme der Regio-
nalplanungsbehörde vom 20.01.2021 
Planungsrechtliche Hinweise der Höhe-
ren Verwaltungsbehörde (Dezernat 35 
der BR Arnsberg) für das weitere Ge-
nehmigungs-verfahren nach BauGB 

Nach kursorischer Prüfung der vorliegen-
den Unterlagen ist - unbeschadet der spä-
teren Entscheidung gemäß §6 BauGB -
aus bauplanungsrechtlicher Sicht Folgen-
des anzumerken: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Begründungen zur Flächennutzungs-
planänderung und zum Bebauungsplan 
werden durch die folgende erläuternde 
Stellungnahme vom Ingenieurbüro Drae-
ger Akustik ergänzt. Das Erfordernis einer 
erneuten Offenlage gem. § 4a Abs. 3 
BauGB des Planentwurfs ergibt sich aus 
dieser lediglich redaktionellen Konkretisie-
rung eines vorher bestandskräftigen 
Sachverhalts nicht. 
 



 7 

Anregungen und Hinweise: Abwägungs- und Beschlussvorschlag: 

 
Die Aussagen zu den Auswirkungen der 
Planung unter Punkt 5. Immissio-
nen/Emissionen (S. 8) basieren auf einem 
vorläufigen und nicht bindenden Gestal-
tungskonzept zum Bebauungsplan Nr. 168 
und gehen von einer optimalen Anordnung 
der einzelnen Gebäude, der Anlieferung 
usw. aus.  
Weitere Varianten der Anordnung werden 
nicht betrachtet und somit auch keine um-
fangreichen Auswirkungen auf benachbar-
te Wohnbebauung. Es könnte z.B. die 
Zufahrt ungünstiger als bisher vorgesehen 
angeordnet werden, so dass sich die 
Auswirkungen auf die Wohnbebauung 
erheblich erhöhen würden. Vor diesem 
Hintergrund müssen die Abwägung sowie 
die Ausführungen in Begründung und 
Umweltbericht auch andere mögliche 
Entwicklungen berücksichtigen, die bei 
einer Prognoseentscheidung realistischer 
Weise zu erwarten sind (siehe z.B. OVG 
Lüneburg, Beschluss vom 04.01.2011 – 1 
MN 130/10 sowie OVG Münster, Be-
schluss vom 16.01.2012 – 2 B 3749/12 
NE). Ein Verweis auf das zukünftige Ge-
nehmigungsverfahren reicht hier nicht aus. 
Die Begründung inklusive Umweltbericht 
sollten dahingehend ergänzt werden. Fer-
ner sind Aussagen zu möglichen Emissio-
nen im Plangebiet zu ergänzen. Das Gut-
achten ist ggf. entsprechend zu überarbei-
ten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Nachdem von Seiten der Bezirksregie-
rung Arnsberg mit Schreiben vom 
20.01.2021 zur 36. Änderung des Flä-
chennutzungsplans der Stadt Schmallen-
berg Stellung genommen wurde, hat das 
Ingenieurbüro Draeger Akustik unter dem 
24.02.2021 eine ergänzende schaltechni-
sche Stellungnahme abgegeben (vgl. Be-
richt Nr. 21-12). 
 
Zunächst wird gutachterlicherseits klarge-
stellt, dass die dem schalltechnischen 
Bericht Nr. 20-32 zugrunde liegende Ge-
staltungskonzeption für die Vogt GmbH & 
Co. KG, deren Erweiterung der Angebots-
bebauungsplan letztlich dienen soll, keine 
theoretische schalltechnisch optimale An-
ordnung abbildet, sondern das nach be-
triebstechnisch funktionalen Gesichts-
punkten gestaltete Planungskonzept für 
die Erweiterung des Betriebes der Vogt 
GmbH & Co. KG. Die schalltechnisch be-
gutachtete Gestaltungskonzeption fußt auf 
den realen Erweiterungsabsichten der 
Vogt GmbH & Co. KG. 
 
In diesem Zusammenhang ist anzumer-
ken, dass es im Ausgangspunkt nicht zu 
beanstanden ist, dass die schalltechni-
sche Untersuchung vom 01.07.2020 (Be-
richt Nr. 20-32) auf die konkret vom 
Grundstückseigentümer beabsichtigte 
Gestaltungkonzeption einer Betriebserwei-
terung der Firma Vogt GmbH & Co. KG im 
Plangebiet aufbaut und in 1. Linie diese 
als Planverwirklichung im Blick hat, ob-
wohl der Bebauungsplan - als Angebots-
plan - über den Planungsanlass hinaus-
gehend ein im Rahmen der textlichen 
Festsetzungen prinzipiell an alle Interes-
senten offenstehendes Gewerbegebiet 
ausweist. 
 
Weiter ist festzustellen, dass vor dem Hin-
tergrund des Vorstehenden bereits mit 
dem Bericht Nr. 20-32 hinreichend aussa-
gekräftig belegt werden kann, dass die zu 
erwartenden und vom Gutachter prognos-
tizierten Beurteilungspegel die Orientie-
rungswerte der DIN 18005 ebenso unter-
schreiten wird, wie die Immissionsschutz-
werte der TA Lärm. Die Unterschreitung 
der jeweils maßgeblichen Mischgebiets-
werte liegen zwischen 6 und 8 dB(A) am 
Tag. Ein Nachtbetrieb wird von der Be-
triebsinhaberin nicht angestrebt. 
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Anregungen und Hinweise: Abwägungs- und Beschlussvorschlag: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mit der ergänzenden schalltechnischen 
Stellungnahme Nr. 21-12 vom 24.02.2021 
kann des Weiteren belegt werden, dass 
die vorgenannten Orientierungs- und Im-
missionsrichtwerte auch gewahrt werden 
können, wenn die letztlich insgesamt an-
gestrebte Gestaltungskonzeption nicht in 
einem Zug umgesetzt wird, sondern nach 
und nach – also abschnittsweise. Hinsicht-
lich der Immissionsorte 14 und 15 wird 
insofern festgehalten, dass die bereits 
vorhandenen Gebäude im Plangebiet, die 
auch erhalten bleiben sollen, insofern hin-
reichende Abschirmwirkung entfalten. 
Vergleichbares gilt auch im Hinblick auf 
die Immissionsorte 11 und 12, weil auch 
dort die angestrebte Neubebauung nur 
eine relativ geringe abschirmende Wir-
kung entfalten wird. Im Endeffektsind auch 
ohne die Neubaugebäude und deren Ab-
schirmwirkungen keine höheren Beurtei-
lungspegel an den betrachteten Immissi-
onsorten zu prognostizieren, als mit der 
Immissionsprognose Nr. 20-32 beurteilt. 
 
Selbst wenn man die Nutzung der Außen-
bereiche gleichmäßig auf die ohne Neu-
bebauung freibleibenden Flächen verteilt 
oder sie auf die nördliche Plangebietshälf-
te oder die westliche Plangebietshälfte 
konzentriert annimmt, verbleibt es bei den 
bislang prognostizierten Beurteilungspe-
geln. Allein bei einer Konzentration sämtli-
cher Betriebsvorgänge im südlichen Be-
reich (südliches Plangebietsviertel) wären 
in der südlichen Nachbarschaft wesentlich 
höhere Beurteilungspegel zu erwarten, die 
an den Immissionsorten 11 und 12 
gleichwohl weiterhin die Orientierungswer-
te nach DIN 18005 und die immissions-
richtwerte nach der TA Lärm in Höhe von 
60 dB(A) einhalten bzw. um 2-4 dB(A) 
unterschreiten würden. Für diesen theore-
tischen Fall wären allein am Immissionsort 
15 unter ungünstigen Annahmen Über-
schreitungen des vorgenannten Orientie-
rungswertes bzw. des Immissionsrichtwer-
tes denkbar, die gleichzeitig durch bauli-
che Abschirmungen mit (realistisch) um-
setzbaren Abmessungen gemindert wer-
den können. Letztlich ist auch bei diesem 
theoretischen Fall somit der erforderliche 
Lärmschutz durch Abschirmung umsetz-
bar und erreichbar. Insofern ist hier noch-
mals ausdrücklich festzuhalten, dass sich 
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Anregungen und Hinweise: Abwägungs- und Beschlussvorschlag: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

eine solche Gestaltung schon aufgrund 
der Größe des Plangebiets weder anbie-
tet, noch von der Vogt GmbH & Co. KG 
beabsichtigt ist. Konkret beabsichtigt ist 
die Umsetzung der Betriebserweiterung 
gemäß der Gestaltungskonzeption, die 
bereits gutachterlich mit der Prognose 
vom 01.07.2020 untersucht wurde. 
 
Im Endeffekt kann damit – auch über die 
Schallprognose Nr. 20-32 hinaus – hinrei-
chend aussagekräftig belegt werden, dass 
in diesem Fall die genannte Zumutbar-
keitsschwellen gewahrt werden und somit 
– auf der Grundlage der nunmehr vorlie-
genden gutachterlichen Prognose – ab-
wägungsgerecht beurteilt werden können. 
 
Letztlich ist nochmals festzuhalten und 
hervorzuheben, dass dann, wenn ein An-
gebotsbebauungsplan – wie hier – als 
planungsrechtliche Grundlage für ein kon-
kretes gewerbliches Vorhaben – hier der 
Vogt GmbH & Co KG – dient, es keinen 
durchgreifenden Bedenken begegnet, 
wenn die Plangeberin vor allem dieses 
Vorhaben zu realitätsnahen Abschätzun-
gen der planbedingten Lärmimmission 
heranzieht. Damit wird - auch vorliegend – 
letztlich der bei realitätsnaher Betrachtung 
zu erwartende „Worst-Case“ begutachtet, 
sodass die Prognosebasis fehlerfrei ist. 
 
Im Übrigen kann vorliegend durch die er-
gänzende gutachterliche Stellungnahme 
vom 24.02.2021 mit der Nr. 21-12 weiter 
belegt werden, dass auch bei Ansatz der 
Planungspegel aus DIN 18005 die Beur-
teilungspegel die Beurteilungswerte der 
DIN 180058 eingehalten werden können. 
Den höchsten Beurteilungspegel für den 
Geräuschbeitrag der vorgesehenen GE-
Fläche ergibt eine solche Berechnung für 
den Immissionsstandort 15 mit 59 dB(A). 
 
Insofern ist nochmals hervorzuheben, 
dass eine relevante Vorbelastung nicht 
besteht. Die Vorbelastung unterschreitet 
im Bereich der Nachbarschaft „Alte Stra-
ße“ die Immissionsrichtwerte der TA Lärm 
um mindestens 6 dB. Ein Beitrag dieser 
Vorbelastung, der in Summe mit der Zu-
satzbelastung durch Nutzungen im künfti-
gen Plangebiet im Sinne der TA Lärm kri-
tisch zu Richtwertüberschreitung beitragen 
könnte, ist entsprechend dieser Richtwert-
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Anregungen und Hinweise: Abwägungs- und Beschlussvorschlag: 

 
 
 
 
 
Für Flächennutzungsplan und Bebau-
ungsplan sind gemäß § 2a BauGB eine 
Begründung und ein Umweltbericht zu 
erstellen. Es ist möglich einen gemeinsa-
men Umweltbericht zu erstellen, sofern er 
für beide Bauleitpläne anwendbar ist. 
Der hier vorgelegte gemeinsame Umwelt-
bericht bezieht sich, mit Ausnahme einer 
kleinen Passage auf Seite 6 oben, aus-
schließlich auf den Bebauungsplan und 
geht auf die Belange der Flächennut-
zungsplanänderung nicht ein. Der ge-
meinsame Umweltbericht ist entsprechend 
um Aussagen zum Flächennutzungsplan 
zu ergänzen. 
 

unterschreitung nicht zu erwarten (vgl. 
Seite 38 des schalltechnischen Berichts 
Nr. 20-32).“  
 
 
Der Hinweis wird berücksichtigt. 
Der Umweltbericht zum Bebauungsplan 
und der Flächennutzungsplanänderung 
erfährt eine entsprechende redaktionelle 
Korrektur. 
 
 

 
Gem. § 6 Abs. 5 BauGB ist der FNP-Änderung ferner nach Abschluss des Verfahrens eine 
„Zusammenfassende Erklärung“ beizufügen „über die Art und Weise, wie die Umwelt-
belange und die Ergebnisse der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung im Rahmen der 
FNP-Änderung berücksichtigt wurden, und aus welchen Gründen diese Alternative nach Ab-
wägung mit den geprüften, in Betracht kommenden anderweitigen Planungsmöglichkeiten 
gewählt wurde.“  
Diese Erklärung ist vom Stadtparlament zu beschließen und fortan mit den übrigen Planun-
terlagen bei der Verwaltung zur Einsichtnahme bereitzuhalten.  
Die „Zusammenfassende Erklärung“ zur 36. FNP-Änderung, Ortsteil Felbecke, ist dieser 
VwVorlage als Anlage 3 beigefügt. 

 
Dem Feststellungsbeschluss müssen lt. aktueller Rechtsprechung alle im Verfahren ein-
gegangenen, abwägungserheblichen Stellungnahmen zu Grunde liegen.  

Um diesem Erfordernis Rechnung zu tragen, werden die Stellungnahmen aus den frühzeiti-
gen Beteiligungsverfahren gem. BauGB nochmal aufgeführt. Lt. Beschlussformulierung zur 
aktuellen VwVorlage umfasst der hier zu fassende Feststellungsbeschluss auch die Bestäti-
gung der damaligen Abwägungsbeschlüsse.  
 
Stellungnahmen aus der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 Abs. 1 BauGB: 
 
Im Rahmen der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung wurden keine Stellungnahmen 
abgegeben. 

 
Stellungnahmen aus der frühzeitigen Behörden- und TöB-Beteiligung gem. § 4 Abs. 1 
BauGB: 
 

Anregungen und Hinweise: Abwägungsbeschluss vom 15.12.2020: 

 
1.) 
Deutsche Telekom Technik GmbH 
Postfach 10 07 09 
44782 Bochum 
Stellungnahme v. 18.11.2019 
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Anregungen und Hinweise: Abwägungsbeschluss vom 15.12.2020: 

_________________________________ 
 
Die Telekom Deutschland GmbH (nach-
folgend Telekom genannt) - als Netzeigen-
tümerin und Nutzungsberechtigte i.S.v. § 
68 Abs. 1 TKG – hat die Deutsche Tele-
kom Technik GmbH beauftragt und Be-
vollmächtigt, alle Rechte und Pflichten der 
Wegesicherung wahrzunehmen sowie alle 
Planverfahren Dritter entgegenzunehmen 
und dementsprechend die erforderlichen 
Stellungnahmen abzugeben. Zu der o. g. 
Planung nehmen wir wie folgt Stellung: 
Die Deutsche Telekom orientiert sich beim 
Ausbau ihrer Festnetzinfrastruktur unter 
anderem an den technischen Entwicklun-
gen und Erfordernissen. Insgesamt wer-
den Investitionen nach unternehmerischen 
Gesichtspunkten geplant. 
Die Telekom prüft derzeit die Vorausset-
zungen zu Einrichtung eigener TK-Linien 
im Baugebiet. Je nach Ausgang dieser 
Prüfung wird die Telekom eine Aus-
bauentscheidung treffen. Vor diesem Hin-
tergrund behält sich die Telekom vor, bei 
einem bereits bestehenden oder geplan-
ten Ausbau einer TK Infrastruktur durch 
einen anderen Anbieter die Errichtung 
eines eigenen Netzes zu verzichten. Die 
Versorgung der Bürger mit Universal-
dienstleistungen nach § 78 TKG wird si-
chergestellt. 
Gegen die Aufstellung des BBPL. 168, 
Gewerbefläche Vogt in Felbecke, gibt es 
unsererseits keine Einwände. 
In der Peripherie des neuen Plangebiets 
befinden sich Anlagen der Telekom 
Deutschland. Da die Reserven der vor-
handenen Anlagen ausreichen, sind unse-
rerseits keine Erweiterungen / Änderun-
gen unseres Netzes vorgesehen. 
Sollten unsere Anlagen im Rahmen ihrer 
Baumaßnahmen, durch die Verlegung 
anderer Versorgungsleitungen angepasst 
werden müssen, so geben Sie frühzeitig 
Bescheid: Wir möchten jetzt schon auf die 
Kostenpflichtpflicht bei eventuell notwen-
dig werdenden Anpassungsarbeiten hin-
weisen. 
Sollten die Arbeiten an einen Unternehmer 
vergeben werden, dessen Preisgestaltung 
nicht im Rahmen unserer üblichen Durch-
schnittspreise liegt, behalten wir uns ein 
Baufenster und den Einsatz eines eigenen 
Tiefbauunternehmens vor. 
 

 
 
Kenntnisnahme und Beachtung.  
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2.) 
LWL – Archäologie für Westfalen 
Außenstelle Olpe 
In der Wüste 4  
57462 Olpe 
Stellungnahme v. 18.11.2019 
Az. 3022rö19.eml 
_________________________________ 
 
Wir verweisen auf den im Bebauungsplan 
genannten Punkt „3. Denkmalschutz“. 
Ansonsten bestehen unsererseits keine 
Bedenken. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
 

 
3.) 
Amprion GmbH 
Rheinlanddamm 24 
44139 Dortmund 
Stellungnahme v. 20.11.2019 
_________________________________ 
 
Im Planbereich der o.a. Maßnahme ver-
laufen keine Höchstspannungsleitungen 
unseres Unternehmens. 
Planungen von Höchstspannungsleitun-
gen liegen aus heutiger Sicht nicht vor. 
Wir gehen davon aus, dass bezüglich wei-
terer Versorgungsleitungen die zuständi-
gen Unternehmen beteiligt haben. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
 

 
4.) 
Bezirksregierung Arnsberg 
Abteilung 6 Bergbau und Energie in NRW 
Postfach  
44025 Dortmund 
Stellungnahme v. 09.12.2019 
Az. 65.52.1-2019-755 
_________________________________ 
 
Die vorbezeichnete Planmaßnahme befin-
det sich über dem auf Dachschiefer ver-
liehenen, inzwischen erloschenen Berg-
werksfeld „Albinius“. Die letzte Eigentüme-
rin dieses Bergwerksfeldes ist nach mei-
nen Erkenntnissen nicht mehr erreichbar. 
Eine entsprechende Rechtsnachfolgerin 
ist hier nicht bekannt. 
Ausweichlich der derzeit hier vorliegenden 
Unterlagen ist im Bereich des Planvorha-
bens kein Abbau dokumentiert. Damit ist 
mit bergbaulichen Einwirkungen nicht zu 
rechnen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
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5.) 
Hochsauerlandkreis 
4 – Bauleitplanung 
Am Rothaarsteig 1 
59929 Brilon 
Stellungnahme v. 12.12.2019 
Az. TOP 66/2019 
_________________________________ 
 
…nachstehend die Stellungnahmen / Hin-
weise der tangierten Fachdienste: 
 
FD 34 – Abfallwirtschaft und Boden-
schutz 
Frau Mund (0291/94-1608) 
 
Hinweis zum Textteil Begründung Punkt 
7.5 Abfallentsorgung: 
Restabfälle aus der Stadt Schmallenberg 
werden über die Umladestation des Hoch-
sauerlandkreises zu Abfallaufbereitungs-
anlage R.A.B.E nach Meschede gebracht. 
 
FD 35 - Untere Naturschutzbehörde, 
Jagd 

Herr Höing (0291/94-1670) 
 
Die vorliegende Alternativprüfung mit dem 
Ergebnis, dass eine Umsiedlung in ein 
bestehendes Gewerbegebiet nicht in Be-
tracht kommt, wird seitens der UNB ak-
zeptiert. Der Planung wird nicht wider-
sprochen, so dass mit Rechtskraft die 
Festsetzungen des Landschaftsplans 
Schmallenberg Nordwest zurücktreten. Es 
wird jedoch ausdrücklich darauf hingewie-
sen, dass eine zukünftig ggf. erforderliche, 
erneute Betriebserweiterung in den Au-
ßenbereich aus Sicht der UNB sehr kri-
tisch zu sehen ist und nach derzeitigem 
Kenntnisstand vermutlich aus Gründen 
des Freiraumschutzes nicht zustimmungs-
fähig sein wird. 
 
FD 41 - Bauaufsicht, Wohnen, Immissi-
onsschutz 
SG 41/3 - Immissionsschutz 

Frau Schütte (02961/94-3263) 
 
Das Vorhaben kann aus Sicht des Immis-
sionsschutzes nicht abschließend beurteilt 
werden. 
In den vorgelegten Unterlagen sind ledig-
lich abstrakte Angaben zum Vorhaben zu 
finden. Es fehlen sowohl die konkreten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme und Änderung in der Be-
gründung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Im Auftrag der Fa. Vogt GmbH & Co. KG 
wurde eine Gewerbelärmuntersuchung 
zum Bebauungsplan Nr. 168 „Gewerbeflä-
che Vogt GmbH & Co. KG durchgeführt. 
Der Bericht wird der Begründung hinzuge-
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Angaben zu den geplanten Erweiterungs-
maßnahmen als auch Angaben zum Be-
triebsablauf. So ist aus den eingereichten 
Unterlagen beispielsweise nicht ersicht-
lich, welche Gebäude an welcher Stelle 
gebaut werden sollen und wie die zukünf-
tige Nutzung aussehen soll. 
Außerdem befinden sich immissionsemp-
findliche Nutzungen in unmittelbarer Nähe 
des Plangebietes. Die Feststellung im 
Rahmen des Umweltberichtes des Büro 
Landschaftsplanung, Bertram Mester-
mann, Proj..-Nr. 1744, vom November 
2019, „…dass von der Aufstellung des 
Bebauungsplanes Nr. 168 „Gewerbefläche 
Vogt“ keine relevanten Wirkungen auf die 
Schutzgüter Mensch und Gesundheit so-
wie Bevölkerung insgesamt, ausgehen…“, 
reicht in diesem Zusammenhang für die 
Bewertung eines möglichen Immissions-
konfliktes nicht aus. Dies gilt auch für die 
Ausführungen des Büro Mestermann unter 
Punkt 3.3.1 „Schall- und Schadstoffemis-
sion“. 
In diesem Zusammenhang ist aus dem 
Umweltgutachten auch nicht ersichtlich, 
welche Schadstoffemissionen betrachtet 
wurden. Bezüglich der Schall- und Schad-
stoffemissionen wird in Kapitel 4.1.1.1 
lediglich auf das weitere Verfahren ver-
wiesen. Es werden jedoch keine näheren 
Ausführungen zu Schadstoffen oder dem 
Lärm vorgelegt, so dass eine abschlie-
ßende Bewertung des Lärms oder poten-
tieller Schadstoffe nach jetzigem Stand 
nicht möglich ist. 
Zu Beurteilung der Geräuschimmission ist 
ein Geräuschgutachten erforderlich. Eine 
abschließende Immissionsrechtliche Stel-
lungnahme zu Immissionsverträglichkeit 
im Hinblick auf benachbarte Wohnnut-
zung, kann erst bei Vorlage einer Ge-
räuschprognose abgegeben werden. 
 
Hinweis: 
In der Planzeichnung und auch in der Be-
gründung (einschließlich Anhänge) wird 
der Begriff „Vorhabenbezogener Bebau-
ungsplan“ nicht konsequent verwendet. 
Vielmehr ist sowohl von einem „Bebau-
ungsplan“ als auch von einem „Vorhaben-
bezogenen Bebauungsplan“ die Rede. 
Das Gutachten Mestermann bezieht sich 
ausschließlich auf einen „Bebauungsplan“. 
 
 

fügt. 
 
Auszugsweise wird hier der Punkt 9. Zu-
sammenfassung der Beurteilung der Im-
missionspegel aufgeführt: 
„Auf Grund des Gestaltungskonzeptes 
zum Bebauungsplan wurde die in der 
Nachbarschaft zu erwartenden Schallpe-
gel für den Vollausbau mit einer Immissi-
onsprognose auf der Grundlage von im 
Betrieb Vogt GmbH & Co. KG ermittelten 
Messwerten und von Vergleichsuntersu-
chungen ermittelt. 
Die ermittelten Prognose-
Beurteilungspegel für die von den Nutzun-
gen auf dem erweiterten Betriebsgrund-
stück der Vogt GmbH & Co. KG verur-
sachten Geräusche halten die Orientie-
rungswerte nach Beiblatt 1 zu DIN 18 005 
Teil 1 [3] und die Immissionsrichtwerte der 
TA Lärm [4] in gleicher Höhe ein und un-
terschreiten sie, je nach betrachtetem Im-
missionsort, um 6 dB bis 8 dB am Tag. 
Nachtbetrieb ist nicht geplant. 
Ein Pegelbetrag durch die beurteilte Nut-
zung, der, in Summe mit der Vorbelastung 
durch weitere vorhandene Betriebe und 
Anlagen, relevant zu einer Überschreitung 
der Immissionsrichtwerte und Orientie-
rungswerte beitragen könne, ist nicht zu 
erwarten. 
Beurteilungspegel bestimmend sind alle 
Immissionsorte der Liefer- und Ladebe-
triebe und die aus den Gebäuden drin-
genden Geräusche. 
Eine Überschreitung der nach TA Lärm [4] 
höchstzulässigen Maximalpegel für kurz-
zeitige Geräuschskizzen ist nicht zu er-
warten. 
 
Eine im Sinne der TA Lärm [4] wesentliche 
Erhöhung der Verkehrsgeräusche auf den 
benachbarten öffentlichen Straßen durch 
den der Anlage zuzurechnenden Fahr-
zeugverkehr ist nicht zu erwarten.  
Die für das Bebauungsplanverfahren 
maßgebliche Bewertung der Pegel ist der 
städtebaulichen Abwägung vorbehalten. 
Die Prognoseergebnisse für das Gestal-
tungskonzept zeigen, dass das Planungs-
ziel einer Erweiterung des Betriebes Vogt 
GmbH & Co. KG im Rahmen der Immissi-
onswerte und Orientierungswerte auf der 
vorgesehenen Fläche verwirklicht werden 
kann. Voraussetzung ist dazu die Beach-
tung des Schallimmissionsschutzes bei 



 15 

Anregungen und Hinweise: Abwägungsbeschluss vom 15.12.2020: 

der Planung der baulichen Gestaltung und 
Nutzungen. Die beurteilte Neubauplanung 
beinhaltet dazu unter anderem eine güns-
tige Anordnung der Liefer- und Ladezone 
im abgeschirmten Bereich zwischen den 
Neubaugebäuden. Für das bisher meist-
belastete Nachbargebäude „Alte Straße 8“ 
kann, infolge der in der Planung enthalte-
nen Verlagerung der Liefer- und Ladetä-
tigkeit in den durch Gebäude abgeschirm-
ten Bereichen, gegenüber der aktuellen 
Situation eine Verbesserung der Immissi-
onssituation beziehungsweise eine Beur-
teilungspegelreduzierung erwartet werden.  
Der Bebauungsplanentwurf lässt, neben 
einer entsprechend des Gestaltungsplans, 
auch abweichende Gestaltungen und bau-
liche Zwischenschritte zu, sodass sich 
vom beurteilten Fall abweichende Situati-
onen ergeben können. Die zu erwartende 
Einhaltung der Immissionsrichtwerte der 
TA Lärm [4] ist entsprechen, auf der 
Grundlage der konkreten Planung, jeweils 
im Baugenehmigungsverfahren zu beurtei-
len.“ 
 
Auf Grund der zwar vorläufig ausgearbei-
teten Gestaltungssituation im Hinblick auf 
die Gebäudestellung und die damit ver-
bundene Anordnung der Liefer- und Lade-
zone und der durchaus noch zu erwarten-
den Änderungen wird im Rahmen der 
Baugenehmigungsplanungen eine Unter-
suchung der Einhaltung der Immissions-
richtwerte der TA Lärm zwingend vorge-
schrieben. 
 
Vorangegangener Text wird in die Be-
gründung ergänzt und die Verpflichtung 
zur Lärmschutzbegutachtung im Rahmen 
des Bauantrages in die Planzeichnung 
aufgenommen. 
  

 
6.) 
Landwirtschaftskammer NRW 
Dünnefeldweg 13 
59872 Meschede 
Stellungnahme v. 17.12.2019 
_________________________________ 
 
Aus landschaftlicher Sicht bestehen keine 
Grundsätzlichen Bedenken gegen die o.g. 
Änderung des Flächennutzungsplanes 
und Aufstellung des o.g. Bebauungspla-
nes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme und Beachtung. 
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Ich weise jedoch darauf hin, dass der Ort 
Felbecke in einem intensiv landwirtschaft-
lich benutzten Bereich mit einem hohen 
Flächenbedarf der ortsansässigen land-
wirtschaftlichen Betriebe liegt. Daher soll-
ten die im weiteren Planverfahren festzu-
legenden Kompensationsmaßnahmen so 
gestaltet werden, dass keine zusätzlichen 
Flächen für die landwirtschaftliche Nut-
zung verloren gehen. 
 

 
7.) 
Unitymedia NRW GmbH 
Postfach 10 20 28 
34020 Kassel 
Stellungnahme v. 17.12.2019 
Az. EG-6433 
_________________________________ 
 
Gegen die o. a. Planung haben wir keine 
Einwände. Eigene Arbeiten oder Mitverle-
gungen sind nicht geplant. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme.  

 
8.) 
IHK Arnsberg 
Postfach 5345 
59818 Arnsberg 
Stellungnahme v. 18.12.2019 
_________________________________ 
 
Wir verweisen auf unser ausführliches 
Schreiben vom 13.02.2019 und begrüßen 
die Planung zur Existenzsicherung und 
Expansion der Fa. Vogt. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 

 
9.) 
Amt 32.1 – Ordnungsamt 
Stadtverwaltung Schmallenberg 
Stellungnahme v. 19.12.2019 
_________________________________ 
 
Das Plangebiet wird von der Wasserinte-
ressentengemeinschaft Felbecke mit 
Trinkwasser versorgt. Das Leitungsnetz 
steht bedingt für die Versorgung des 
Plangebietes mit Löschwasser zur Verfü-
gung. Im Hinblick auf die Leistungsfähig-
keit des Leitungsnetzes stehen in einem 
Radius von 300 Meter zum Plangebiet 
eine Menge von 653 und 736 Liter/Minute 
(gemessen an zwei Hydranten) zur Verfü-

 
 
 
 
 
 
 
In der Begründung unter Punkt Löschwas-
serversorgung wird ergänzt: 
 
Zur Löschwasserversorgung stehen von 
der Interessengemeinschaft eine Lösch-
wassermenge von max. 30 cbm aus der 
Brandreserve des Hochbehälters der 
Wasserinteressentengemeinschaft Felbe-
cke zur Verfügung. Neben dem Lösch-
wasser aus dem Netz der WIG Felbecke 
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gung. Dieses ergibt eine Löschwasser-
menge auf 2 Stunden bezogen von 78 bis 
88 cbm. Nach Auskunft der Wasserinte-
ressentengemeinschaft Felbecke steht ein 
Hochbehälter mit einem Gesamtfassungs-
vermögen von 60 cbm und einer Brandre-
serve von 30 cbm zu Verfügung. 
Nach dem Löschwasser aus dem Netz 
stehen zur ergänzenden Löschwasserver-
sorgung ca. 600 Liter/Minute aus dem 
Gewässer „Werde“ zur Verfügung (Werte 
der unteren Wasserbehörde des HSH 
nach Bemessungspegel „mittlere Niedrig-
wasserpegel“). Die ergibt rein rechnerisch 
eine weitere Löschwassermenge von 72 
cbm auf 2 Stunden bezogen. 
Zusammenfassend stehen demnach für 
das Plangebiet auf 2 Stunden bezogen 
insgesamt 102 cbm (30 cbm aus dem 
Hochbehälter, Brandreserve und 72 cbm 
aus dem Gewässer „Werde“) zur Verfü-
gung. 
Für den Ortskern des Stadtteils Felbecke 
ist die Mindest-Löschwassermenge auf 
800 Liter/Minute = 96 cbm für 2 Stunden 
heranzuziehe. Bei dem Plangebiet handelt 
es sich um eine gewerblich genutzte Flä-
che. Für gewerblich genutzte Flächen ist 
oftmals eine größere Mindestlöschmenge 
als für reine Wohnbebauung vorzuhalten. 
Ob die zur Verfügung stehende Lösch-
wassermenge für das Plangebiet aus-
reicht, kann seitens des Fachamtes 32 
nicht beurteilt werden. Es wird empfohlen, 
die Brandschutzdienststelle des Hoch-
sauerlandkreises im Hinblick auf die Not-
wendigkeit der Vorhaltung der Mindest-
Löschwassermenge für das Plangebiet zu 
beteiligen. 
 

stehen zur ergänzenden Löschwasserver-
sorgung, nach Auskunft der Unteren Was-
serbehörde, nach Bemessungsregel „mitt-
lerer Niedrigwasserpegel“ ca. 72 cbm aus 
dem Gewässer „Werde“ zur Verfügung. 
Um die benötigten Löschwassermenge 
von 192 cbm für die Dauer von 2 Stunden 
zur Verfügung zu stellen wird vom Vorha-
bensträger ein ausreichend dimensionier-
ter unterirdischer Löschwassertank auf 
dem Betriebsgelände zur Bereitstellung 
der benötigten Löschwassermenge errich-
tet. Dieser Löschwassertank ist zwingen-
der Bestandteil der Baugenehmigungspla-
nung. 

 
10.) 
Bezirksregierung Arnsberg 
Dezernat 32 - Regionalentwicklung 
Postfach  
59817 Arnsberg 
Stellungnahme v. 09.01.2020 
Az. 32.02.01.01-07.10-F36.Ä 
_________________________________ 
 
Ihre o.g. Planungsabsicht ist unter Vorbe-
halt gemäß § 34 Abs. 1 LPlG mit den Er-
fordernissen der Raumordnung vereinbar.  
Die o.g. Planungsabsicht ist der Regional-
planungsbehörde im Verfahren nach § 34 
Abs. 5 LPlG vorzulegen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unter Punkt 3 „Anpassung an die Ziele der 
Raumordnung und Landesplanung“ wird 
neben der umfangreichen Auseinander-
setzung unter Punkt 1 der Begründung die 
unten angesprochenen Ziele des Landes-
entwicklungsplanes und der Raumord-
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Die angestrebte Planungsabsicht (Erwei-
terung der Fa. Vogt GmbH & Co. KG) ist 
im rechtskräftigen Regionalplan Arnsberg 
-Teilabschnitt Kreis Soest und Hochsauer-
landkreis als Allgemeiner Freiraum- und 
Agrarbereich festgelegt, überlagert mit der 
Freiraumfunktion Bereich für den Schutz 
der Landschaft und landschaftsorientierter 
Erholung (BSLE). 
Um für die Planabsicht eine Vereinbarkeit 
mit den Erfordernissen der Raumordnung 
bestätigen zu können, ist die Planbegrün-
dung um eine inhaltliche Auseinanderset-
zung insbesondere zu folgenden Erforder-
nissen der Raumordnung zu ergänzen: 
 
- Zeichnerische Festlegung des oben be-
nannten Regionalplans 
- Ziel 2 – 4 des Landesentwicklungsplanes 
NRW (LEP) 
- Ziel 6.1-1 des LEP 
 
Hierzu verweise ich auf die E-Mail der 
Regionalplanungsbehörde vom 
24.01.2018. 
 
Die vorstehende Entscheidung bezieht 
sich nur auf das Verfahren nach § 34 
LPlG. Andere Entscheidungen des Hau-
ses nach anderen gesetzlichen Vorschrif-
ten bleiben hiervon unberührt. 
Eine Prüfung der Planung in Bezug auf 
das Bauplanungsrecht erfolgte nicht. Soll-
ten Sie diesbezüglich eine Prüfung oder 
Beratung wünschen, so bitten wir Sie, sich 
direkt an die Kolleginnen und Kollegen 
des Dezernates 35 zu wenden. 
 

nung noch einmal genannt und die inhalt-
liche Auseinandersetzung mit diesen kon-
kretisiert und ergänzt. Des Weiteren wird 
ein Ausschnitt des Regionalplanes als 
Anlage zur Begründung hinzugefügt. 

 
 


